
Anfrage der Fraktion “Bündnis 90/Die Grünen“: 
 
Gibt es geeignete Kreuzungen am Stadtring beziehungsweise dessen Einmündungen zu 
Nebenstraßen, an denen ein “grüner Abbiegepfeil“ für den Radverkehr aufgestellt werden kann? 
 
Zusatzfrage: 
Falls dem so ist, wann und nach welchen Kriterien könnten solche Grünpfeilschilder aufgestellt 
werden? 
 
Stellungnahme des Amtes für Verkehr: 
 
Die Prüfungsgrundlage bildet die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) zusammen mit der 
Verwaltungsvorschrift (VwV), insbesondere die VwV zu § 37 StVO. 

Für folgende Kreuzungen mit Lichtsignalanlage kann das Zeichen 721 ( Grünpfeil für den 
Radverkehr) leider nicht angeordnet werden: 
 
• Stadtring/ Windelsbleicher Straße 
a) Entweder wird für entgegenkommende linksabbiegende Fahrzeuge ein grüner Pfeil (“Nur in 
Richtung des Pfeils ist der Verkehr freigegeben“) in der Lichtsignalanlage (LSA) signalisiert oder  
b) der nach rechtsabbiegende Radverkehr wird in der Kreuzung auf einem für den Radverkehr 
freigegebenen Gehweg geführt. 
 
• Stadtring/ Berliner Straße 
Für entgegenkommende linksabbiegende Fahrzeuge wird ein grüner Pfeil in der LSA signalisiert. 
 
• Stadtring / Wikingerstraße / Cheruskerstraße 
a) Entweder wird für entgegenkommende linksabbiegende Fahrzeuge ein grüner Pfeil in der LSA 
signalisiert, 
b) es befindet sich im unmittelbaren Bereich des rechtsabbiegenden Fahrverkehrs eine 
Aufstellfläche für das Linksabbiegen mit indirekter Radverkehrsführung oder 
c) der rechtsabbiegende Radverkehr kann den Fußgängerverkehr der freigegebenen 
Verkehrsrichtung nicht ausreichend einsehen. 
 
• Stadtring / Germanenstraße 
a) Entweder wird für entgegenkommende linksabbiegende Fahrzeuge ein grüner Pfeil in der LSA 
signalisiert oder 
b) es befindet sich im unmittelbaren Bereich des rechtsabbiegenden Fahrverkehrs eine 
Aufstellfläche für das Linksabbiegen mit indirekter Radverkehrsführung. 
 
• Stadtring / Südring 
Für entgegenkommende linksabbiegende Fahrzeuge wird ein grüner Pfeil in der LSA signalisiert. 
 
Bildbeispiele zu den Prüfpunkten: 
Für entgegenkommende linksabbiegende Fahrzeuge wird ein grüner Pfeil in der LSA signalisiert: 
 

 



 
Im unmittelbaren Bereich des rechtsabbiegenden Fahrverkehrs befindet sich eine Aufstellfläche 
für das Linksabbiegen mit indirekter Radverkehrsführung: 
 

 
 
Am Stadtring Ecke Südring (kommend vom Stadtring) könnte gegebenenfalls das Zeichen 721 
angeordnet werden. Derzeit läuft dazu das Anhörungsverfahren. Danach wird entschieden, ob 
das Verkehrszeichen 721 angeordnet wird. 


